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Grundlagen zur Berechnung der Kosten: 

 

Mietobergrenzen 2024 

Grundlage dafür sind die durch den Wetteraukreis ermittelten Mietdurchschnittspreise je Haushaltsgröße der jeweiligen Städte und Gemeinden. (Kaltmiete ohne Neben- und 

Heizkosten / Stand 1. Januar 2024)  

 

       

 

* Betriebskosten entsprechend der jeweils gültigen Betriebskostenverordnung, hierzu zählen alle 

umlagefähigen Kosten entsprechend der jeweils gültigen Betriebskostenverordnung, z. B. Müllabfuhr, 

Wasser, Abwasser, Allgemeinstrom, Versicherungen, Kabelanschluss, Grundsteuer usw. (ohne Heizung) 

 

 


